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Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14.02.1963 - 1 C 56.61 = Buchholz BVerwG 424.01 § 44 FlurbG Nr.
14= RdL 1963 S. 249

Leitsatze

Fur die Wertermittlung im Rahmen der Flurbereinigung ist davon auszugehen, daR der

1 . Wert eines Grundstlicks durch seine Eigenschaften, d.h. durch seine natirliche
Beschaffenheit und seine tatsachlichen und rechtlichen Verhaltnisse bestimmt wird, die fur
den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung wesentlich sind.

2 Zu den wesentlichen Wertumstanden rechnen nur solche tatsachlichen und rechtlichen
. Verhaltnisse, die das Grundstlick selbst kennzeichnen, nicht dagegen Umstande, die nur
mittelbar einen Einflu8 auf seine Bewertung auszuiben vermdgen.

3 Die schone Lage eines landwirtschaftlich genutzten Grundstlicks ist fur sich allein kein far
. seine Bewertung wesentlicher Wertumstand im Sinne des § 44 Abs. 2 FlurbG.

4 Ein Abweichen von der Regel des § 28 Abs. 1 FlurbG, den Nutzungswert zu ermitteln, ist
. nur dann gerechtfertigt, wenn es sich bei den zu bertcksichtigenden Eigenschaften nicht
nur um wertsteigernde sondern um wertbegriindende Umstande handelt.

Aus den Grunden

Der im Rahmen der Flurbereinigung vorzunehmende Grundflachenaustausch erfolgt nicht nach dem
Flacheninhalt, sondern nach Wertgesichtspunkten. Die Wertumstande, die hierbei maRBgebend sein sollen,
sind dem § 44 Abs. 2 zweiter Halbsatz FlurbG zu entnehmen (Urteil vom 27.6.1961, RdL 1961 S. 239, und
vom 26.3.1962, RdL 1962 S. 217). Wenn auch im FlurbG der Grundsatz der wertgleichen Abfindung (§ 44
Abs. 1 Satz 1 FlurbG) und die hierfir mafSgeblichen WertmafBstabe in getrennten Absatzen geregelt sind, so
liegt sachlich kein Unterschied zu § 48 Abs. 1 Satz 2 RUO vor, in dessen erstem Halbsatz der Grundsatz der
wertgleichen Abfindung statuiert ist und in dessen zweitem Halbsatz - richtigerweise - die hierfur
mafigeblichen Voraussetzungen umschrieben sind. Hiernach sind bei der Landabfindung alle Umstande zu
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berlcksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der Grundstlcke wesentlichen

EinfluR haben. Die Landabfindung eines Teilnehmers ist also dann seiner Einlage wertgleich, wenn ihm
Grundstlcke zugeteilt werden, die - bei Berlcksichtigung der Abzige nach § 47 FlurbG - hinsichtlich des
erzielbaren Ertrages und der Benutzungs- und Verwertungsmoglichkeiten seinen alten Grundsticken
entsprechen (vgl. hierzu im einzelnen und mit weiteren Nachweisen das vorgenannte Urteil vom 26.3.1962 a.
a.0.).

Die Wertermittlung nach MaRgabe der § 27 ff. FlurbG erfolgt im Wege der vergleichenden Schatzung. Es
kommt nicht auf die absoluten in Geld ausgedriickten Werte, sondern auf das Wertverhaltnis an, in dem die
einzelnen Grundsticke zueinander stehen (§ 27 FlurbG); es wird somit ein relativer Wert festgestellt. Der
MaRstab fur das hiernach entscheidende Wertverhaltnis ist fur den Regelfall der Nutzen, den das Grundstick
bei gemeinUblicher Bewirtschaftung jedem Besitzer nachhaltig gewahren kann (§ 28 Abs. 1 Satz 1 FlurbG).
Dieser Nutzungswert baut auf den naturlichen Ertragsbedingungen auf. Welche Ertragsbedingungen im
einzelnen den Nutzungswert ausmachen, bedarf hier keiner Erérterung. Es kann zwar die Lage eines
Grundstulicks (z.B. Nord- oder Stidhang) Einfluf8 auf den aus dem Grundstlck zu ziehenden
landwirtschaftlichen Nutzen haben; es ist aber flir den Umfang des erzielbaren Ertrages ohne Belang, ob das
Grundstuck einen besonders schénen Blick auf die Umgebung bietet.

Der Grundsatz, dal bei landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken vom Nutzungswert auszugehen ist, gilt
aber nur fur den Regelfall (§ 28 Abs. 1 Satz 1 FlurbG). Die Erwagungen des Flurbereinigungsgerichts,
insbesondere seine Feststellung, daR fir das Grundstlck der Klagerin ein Preis geboten worden ist, der
erheblich Gber dem landwirtschaftlichen Nutzungswert liege, rechtfertigen allein noch keine Abweichungen
von der Regel. Was die Klagerin vortragt, sind Spekulationsgesichtspunkte, die keine Bericksichtigung
finden kénnen.

Die Flurbereinigung ist kein volkswirtschaftlicher Vorgang, in dem der durch Angebot und Nachfrage
bestimmte Preis flr ein Grundstiick mafigeblich ist. Als Mittel zur Férderung der landwirtschaftlichen und
forstwirtschaftlichen Erzeugung und der allgemeinen Landeskultur (§ 1 FlurbG) ist fur die Flurbereinigung
davon auszugeben, dal8 der Wert eines Grundstlicks durch seine Eigenschaften, d.h. durch seine natirliche
Beschaffenheit und seine tatsachlichen und rechtlichen Verhaltnisse, bestimmt wird, die fir den Ertrag, die
Benutzung und die Verwertung wesentlich sind. MaBgeblich ist der objektive Wert, also der Wert, den das
Grundstlck fur jedermann hat, der es im Bereinigungsgebiet ortstblich bewirtschaftet. Daher mulS die
allgemeine Nachfrage nach Grund und Boden bei der Wertermittlung im Rahmen der Flurbereinigung
ausscheiden. Es ist ausschlieBlich auf die értlichen Verhaltnisse und die schutzwirdigen Belange aller am
Verfahren Beteiligten abzustellen. Da der Nutzungswert lediglich die nattrlichen Ertragsvoraussetzungen zur
Grundlage hat, also nur diejenigen Eigenschaften bericksichtigt, die flr ein landwirtschaftlich genutztes
Grundstuck in der Regel wesentlich sind, ist ein Abweichen von diesem BewertungsmaRstab dann geboten,
wenn das Grundstick Eigenschaften besitzt, die im Nutzungswert nicht zum Ausdruck kommen. Hierbei muf
es sich aber um solche Eigenschaften handeln, die zu den in § 44 Abs. 2 zweiter Halbsatz FlurbG flr den
Tauschvorgang mafigeblich bezeichneten Wertfaktoren rechnen. Nach dieser Vorschrift sind neben den
Umstanden, die den Ertrag maf3geblich bestimmen, die Benutzungs- und Verwertungsmaoglichkeiten des
Grundstlcks zu bertcksichtigen. Ein Preisangebot, auf welches das Flurbereinigungsgericht abstellt, ist kein
wesentlicher Umstand im Sinne des § 44 Abs. 2 zweiter Halbsatz FlurbG. Unter diesen Begriff fallen nur
solche tatsachliche und rechtliche Verhaltnisse, die das Grundstick selbst kennzeichnen, nicht dagegen
Umstande, die nur mittelbar einen EinfluB auf seine Bewertung auszuiben vermégen.

Ein Abweichen von der Regel des § 28 Abs. 1 FlurbG, den Nutzungswert zu ermitteln, ist nur dann
gerechtfertigt, wenn es sich bei den konkreten, das Grundstiick auszeichnenden Eigenschaften um
wertbegrindende, nicht dagegen, wenn es sich nur um wertsteigernde Umstande handelt. Die schdne
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Aussicht, die das Grundstuck der Klagerin bietet, und seine Lage begrinden fir sich allein noch keine
besondere Benutzungs- oder Verwertungsmaoglichkeit. Es missen vielmehr weitere wertbildende Umstande
hinzutreten. Insoweit kommt vor allem die Eigenschaft eines Grundstiicks als Bauland oder
Bauerwartungsland in Betracht. Wenn das Grundstuck diese Eigenschaften besitzt, dann kann die schéne
Lage als wertsteigernder Umstand im Rahmen der Wertermittlung Bedeutung gewinnen; dann ist nicht mehr
der Nutzungs-, sondern der Verkehrswert der entscheidende BewertungsmaRstab.

Hiernach kann dem streitigen Grundstiick nur dann ein besonderer Verkehrswert beigelegt werden, wenn es
sich um Bau- oder Bauerwartungsland handelt (BVerwGE 8, 343).

Ausgabe: 08.03.2026 Seite 3 von 3



	RzF - 4 - zu § 27 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


